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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 11. August 2006

mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pathogene Aviäre Influenza des Subtyps H5N1 bei
Wildvögeln in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/115/EG

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 3585)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/563/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11.
Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen Kontrol-
len im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den
gemeinsamen Binnenmarkt (1), insbesondere auf Artikel 9 Ab-
satz 4,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit le-
benden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die
Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu
anderen als Handelszwecken und zur Änderung der Richtlinie
92/65/EWG des Rates (3), insbesondere auf Artikel 18,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Aviäre Influenza ist eine infektiöse und von hoher
Mortalität gekennzeichnete Viruserkrankung von Geflügel
und anderen Vögeln, die schnell epidemische Ausmaße
annehmen und die Gesundheit von Mensch und Tier
ernsthaft gefährden sowie die Produktivität der Geflügel-
wirtschaft stark beeinträchtigen kann. Es besteht die Ge-

fahr, dass der Erreger von Wildvögeln auf domestizierte
Vögel, insbesondere Hausgeflügel, übertragen und über
den internationalen Handel mit lebenden Vögeln und
ihren Erzeugnissen von einem Mitgliedstaat in andere
Mitgliedstaaten eingeschleppt wird.

(2) Fälle hoch pathogener Aviärer Influenza („HPAI“) des Vi-
russubtyps H5N1, im Folgenden als „HPAI H5N1“ be-
zeichnet, werden in verschiedenen Mitgliedstaaten vermu-
tet bzw. haben sich bestätigt. Angesichts der epidemio-
logischen Sachlage wurde die Entscheidung 2006/115/EG
der Kommission vom 17. Februar 2006 mit Maßnahmen
zum Schutz gegen hoch pathogene Aviäre Influenza bei
Wildvögeln in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der
Entscheidungen 2006/86/EG, 2006/90/EG, 2006/91/EG,
2006/94/EG, 2006/104/EG und 2006/105/EG (4) erlas-
sen.

(3) Die Maßnahmen der Richtlinie 92/40/EWG des Rates
vom 19. Mai 1992 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur
Bekämpfung der Geflügelpest (5) wurden anhand der neu-
eren Erkenntnisse über die Risiken der Aviären Influenza
für die Gesundheit von Mensch und Tier, der Entwick-
lung neuer Labortests und Impfstoffe sowie anhand der
bei den jüngsten Ausbrüchen der Seuche in der Gemein-
schaft wie in Drittländern gewonnenen Erfahrungen
gründlich überprüft. Unter Berücksichtigung dieser Über-
prüfung wurde die Richtlinie 92/40/EWG aufgehoben
und durch die von den Mitgliedstaaten bis zum 1. Juli
2007 umzusetzende Richtlinie 2005/94/EG des Rates
vom 20. Dezember 2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen
zur Bekämpfung der Aviären Influenza und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 92/40/EWG (6) ersetzt.
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(4) Bis zur Umsetzung der Richtlinie 2005/94/EG war es
angesichts der derzeitigen Seuchenlage in Bezug auf die
Aviäre Influenza in der Gemeinschaft notwendig, Über-
gangsmaßnahmen für Haltungsbetriebe zu erlassen, in
denen ein Verdacht auf Ausbruch der durch HPAI-Viren
verursachten Aviären Influenza bei Geflügel oder anderen
in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln besteht bzw. in de-
nen sich ein solcher Verdacht bestätigt hat.

(5) Diese in der Entscheidung 2006/416/EG der Kommission
vom 14. Juni 2006 über bestimmte Übergangsmaßnah-
men zur Bekämpfung der hoch pathogenen Aviären In-
fluenza bei Geflügel und anderen in Gefangenschaft ge-
haltenen Vögeln in der Gemeinschaft (7) festgelegten
Übergangsvorschriften sollten die Mitgliedstaaten in die
Lage versetzen, unter Berücksichtigung des von den ver-
schiedenen Virusstämmen ausgehenden unterschiedlichen
Risikos und der wahrscheinlichen sozialen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Maßnahmen auf die Ag-
rarwirtschaft und andere betroffene Sektoren Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen zu ergreifen, die zu dem jeweili-
gen Risiko in einem angemessenen Verhältnis stehen,
flexibel und für die jeweiligen Gegebenheiten am geeig-
netsten sind.

(6) Entsprechend dem Fortschritt bei der Umsetzung der
Richtlinie 2005/94/EG durch bestimmte Mitgliedstaaten
sollten Verweise auf die Übergangsmaßnahmen als Ver-
weise auf den entsprechenden Absatz in der Richtlinie
2005/94/EG verstanden werden.

(7) Zur Ergänzung der Maßnahmen der Richtlinie
92/40/EWG wurde die Entscheidung 2006/135/EG der
Kommission vom 22. Februar 2006 mit Maßnahmen
zum Schutz gegen hoch pathogene Aviäre Influenza bei
Nutzgeflügel in der Gemeinschaft (8) erlassen.

(8) Die Entscheidung 2006/135/EG ist nun durch die Ent-
scheidung 2006/415/EG der Kommission vom 14. Juni
2006 mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pa-
thogene Aviäre Influenza des Subtyps H5N1 bei Geflügel
in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Entschei-
dung 2006/135/EG (9) ersetzt worden, damit die im Falle
eines HPAI-Ausbruchs bei Geflügel zu treffenden Über-
gangsmaßnahmen und die zusätzlichen Beschränkungen
im Falle eines HPAI-H5N1-Verdachtsfalls oder eines be-
stätigten HPAI-H5N1-Ausbruchs bei Geflügel oder ande-
ren in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln aufeinander ab-
gestimmt werden.

(9) Die Erfahrung mit der Umsetzung der Entscheidung
2006/115/EG in den betroffenen Mitgliedstaaten hat ge-
zeigt, dass bestimmte Anpassungen für die Festlegung der
Sperrzonen und für bestimmte Verbringungsbeschrän-

kungen für lebendes Geflügel oder Geflügelerzeugnisse
auf der Grundlage einer Risikobewertung durch die zu-
ständige Behörde gestattet werden sollten, wobei die
Höhe des Risikos nach Maßgabe geografischer, limnolo-
gischer, ökologischer und epizootiologischer Einflussfak-
toren zu berücksichtigen ist.

(10) Im Interesse der Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften
empfiehlt es sich, bestimmte Definitionen der Richtlinie
2005/94/EG, der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebens-
mittel tierischen Ursprungs (10) und der Verordnung
(EG) Nr. 998/2003 in die vorliegende Entscheidung zu
übernehmen.

(11) Im Umkreis eines bei Wildvögeln festgestellten HPAI-
Ausbruchs vom Subtyp H5 sollten Kontroll- und Be-
obachtungszonen eingerichtet werden. Diese Zonen soll-
ten auf das Mindestmaß begrenzt werden, das notwendig
ist, um die Einschleppung des Virus in gewerbliche und
nicht gewerbliche Geflügelbestände zu verhindern.

(12) Im Interesse der Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften
sollte in den Kontroll- und Beobachtungszonen den Bio-
sicherheitsmaßnahmen gemäß der Entscheidung
2005/734/EG der Kommission vom 19. Oktober 2005
mit Biosicherheitsmaßnahmen zur Verringerung des Risi-
kos der Übertragung hoch pathogener Aviärer Influenza-
A-Viren des Subtyps H5N1 von Wildvögeln auf Hausge-
flügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vogelarten
und zur Früherkennung der Krankheit in besonders ge-
fährdeten Gebieten (11) Rechnung getragen werden, unge-
achtet des festgelegten Risikostatus des Gebiets, in dem
ein Verdachtsfall oder ein bestätigter Fall der Aviären
Influenza bei Wildvögeln aufgetreten ist.

(13) Es ist angezeigt, die Verbringung insbesondere von le-
benden Vögeln und anderen in Gefangenschaft gehalt-
enen Vögeln, Eintagsküken, Bruteiern und Erzeugnissen
von Vögeln aus den festgelegten Kontroll- und Beobach-
tungszonen zu beschränken. Die amtlich kontrollierte
Verbringung aus diesen Zonen kann jedoch unter be-
stimmten Bedingungen, die eine mögliche Weiterverbrei-
tung des Virus verhindern, erlaubt werden.

(14) Spezifische Ausnahmeregelungen sollten außerdem für
Bruteier und SPF-Eier gelten, die zu wissenschaftlichen,
diagnostischen oder pharmazeutischen Zwecken in spe-
zialisierten Labors oder Einrichtungen verwendet werden,
da das Risiko, das sie für die Ausbreitung der Infektion
darstellen, zu vernachlässigen ist.
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(15) Die Beförderung von Bruteiern aus der Kontrollzone
sollte unter bestimmten Bedingungen erlaubt werden.
Der Versand von Bruteiern in andere Mitgliedstaaten
kann erlaubt werden, sofern insbesondere die Bedingun-
gen der Richtlinie 2005/94/EG erfüllt werden. In solchen
Fällen sollte die Tiergesundheitsbescheinigung gemäß der
Richtlinie 90/539/EWG des Rates vom 15. Oktober
1990 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für
den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und
Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus Drittländern (12) ei-
nen Verweis auf die vorliegende Entscheidung enthalten.

(16) Der Versand von Fleisch, Hackfleisch/Faschiertem, Fleisch-
zubereitungen und Fleischerzeugnissen von Geflügel und
Zuchtfederwild aus der Kontrollzone, das gemäß be-
stimmten Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
853/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amt-
liche Überwachung von zum menschlichen Verzehr be-
stimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs (13) erzeugt
und amtlichen Veterinärkontrollen, einschließlich Tier-
und Fleischuntersuchungen, unterzogen wurde, sollte er-
laubt werden.

(17) Dieselben amtlichen Tiergesundheitskontrollen gelten für
Fleisch, das von Geflügel oder Zuchtfederwild aus der
Kontrollzone stammt und das gemäß den Anforderungen
der Verordnung (EG) Nr. 2076/2005 erzeugt wurde, die
Übergangsmaßnahmen enthält, welche die Verwendung
einer einzelstaatlichen Kennzeichnung von zum mensch-
lichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs erlauben, die nur auf dem Hoheitsgebiet des Mit-
gliedstaats, in dem sie erzeugt wurden, vermarktet wer-
den dürfen.

(18) Die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember
2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vor-
schriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Ver-
trieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs (14) enthält ein Verzeichnis von Behandlungen,
die Fleisch aus Sperrzonen gesundheitlich unbedenklich
machen, und sieht die Möglichkeit vor, ein spezifisches
Genusstauglichkeitskennzeichen und das erforderliche
Kennzeichen für Fleisch einzuführen, das aus gesundheit-
lichen Gründen nicht in Verkehr gebracht werden darf.
Der Versand von Fleisch von Geflügel und Zuchtfeder-
wild aus Kontrollzonen sollte erlaubt werden, sofern die-
ses das Genusstauglichkeitskennzeichen gemäß dieser
Richtlinie trägt und zur Behandlung zwecks Inaktivierung
des Virus der Aviären Influenza innerhalb des betroffenen
Mitgliedstaats bestimmt ist. Fleischerzeugnisse, die auf
diese Weise behandelt worden sind, dürfen dann in an-
dere Mitgliedstaaten und Drittländer versandt werden.

(19) Der Versand von tierischen Nebenprodukten von Vögeln
aus der Kontrollzone in Gebiete, die die spezifischen

Bedingungen für die Erzeugung, Verwendung, Behand-
lung oder Entsorgung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht
für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Ne-
benprodukte (15) zur Vermeidung der möglichen Ausbrei-
tung des Virus der Aviären Influenza erfüllen, ist zu be-
grenzen.

(20) Die Mindestgeltungsdauer der Maßnahmen dieser Ent-
scheidung ist unter Berücksichtigung des Inkubationszeit-
raums der Seuche und der Anforderungen der Richtlinie
2005/94/EG festzulegen. Allerdings ist es auch erforder-
lich, Bedingungen für die Gewährung spezifischer Aus-
nahmeregelungen einzuführen, für den Fall, dass eine
Risikobewertung durch die zuständigen Behörden zu ei-
nem positiven Ergebnis kommt.

(21) Im Interesse der Klarheit der gemeinschaftlichen Rechts-
vorschriften sollte die Entscheidung 2006/115/EG aufge-
hoben und durch die vorliegende Entscheidung ersetzt
werden.

(22) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

(1) Mit dieser Entscheidung werden Schutzmaßnahmen fest-
gelegt, die durchzuführen sind, sobald bei Wildvögeln im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats (im Folgenden als „der betroffene
Mitgliedstaat“ bezeichnet) die hoch pathogene Aviäre Influenza
(„HPAI“), die durch das Influenza-A-Virus des Subtyps H5 her-
vorgerufen wird und bei der der Verdacht besteht oder bestätigt
wurde, dass sie vom Neuraminidase-Typ N1 („H5N1“) ist, auf-
tritt, um zu verhindern, dass sich der Influenzaerreger von Wild-
vögeln auf Hausgeflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel
anderer Arten überträgt und Erzeugnisse dieser Arten kontami-
niert werden.

(2) Diese Entscheidung gilt unbeschadet

a) der Entscheidung 2006/416/EG oder

b) der Entscheidung 2006/415/EG und anderer Schutzmaßnah-
men in Bezug auf einen HPAI-Ausbruch bei Geflügel oder
anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln, der durch ein
Virus der Aviären Influenza des Subtyps H5 hervorgerufen
wird, bei dem der Verdacht besteht oder bestätigt wurde,
dass es vom Neuraminidase-Typ N1 ist („HPAI H5N1“).
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Artikel 2

Definitionen

Für die Zwecke dieser Entscheidung gelten die Definitionen der
Richtlinie 2005/94/EG.

Außerdem gelten folgende Definitionen:

a) „Bruteier“ — zur Bebrütung bestimmte Eier von Geflügel im
Sinne von Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie 2005/94/EG;

b) „Wildgeflügel“ — Vogelarten betreffend, Wild im Sinne von
Anhang I Nummer 1.5 zweiter Gedankenstrich und Anhang I
Nummer 1.7 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004;

c) „in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten“: Vögel im
Sinne von Artikel 2 Nummer 6 der Richtlinie 2005/94/EG,
ausgenommen

i) Heimtiere von Vogelarten im Sinne von Artikel 3 Buch-
stabe a der Verordnung (EG) Nr. 998/2003;

ii) in zoologischen Gärten, Zirkussen, Vergnügungsparks
und Versuchslaboratorien gehaltene Vögel und Sentinel-
Tiere, die von der zuständigen Behörde im Rahmen von
Überwachungs- und Forschungstätigkeiten dort unterge-
bracht werden.

Artikel 3

Abgrenzung von Kontroll- und Beobachtungszonen

(1) Der betroffene Mitgliedstaat grenzt um das Gebiet, in
dem die durch Influenza-A-Viren des Subtyps H5 verursachte
hoch pathogene Aviäre Influenza nachgewiesen wurde und Ver-
dacht auf Neuraminidase-Typ N1 besteht oder bestätigt wurde,

a) im Umkreis von mindestens 3 km eine Kontrollzone („die
Kontrollzone“) und

b) im Umkreis von mindestens 10 km eine Beobachtungszone
ab, die Kontrollzone inbegriffen („die Beobachtungszone“).

(2) Bei der Abgrenzung der Kontroll- und Beobachtungszo-
nen im Sinne von Absatz 1 wird den geografischen, limnologi-
schen, administrativen, ökologischen und epizootiologischen
Faktoren in Bezug auf die Wildvogelart, die Virusmerkmale
der Aviären Influenza und die Kontrolleinrichtungen Rechnung
getragen.

(3) Der betroffene Mitgliedstaat teilt der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten die Einzelheiten aller abgegrenzten
Kontroll- und Beobachtungszonen mit und setzt die Öffentlich-
keit auf geeignete Weise über die getroffenen Maßnahmen in
Kenntnis.

(4) Erfassen die Kontroll- oder Beobachtungszonen die Ho-
heitsgebiete von mehr als einem Mitgliedstaat, so arbeiten die
zuständigen Behörden dieser Mitgliedstaaten bei der Abgren-
zung dieser Zonen zusammen.

(5) Besteht oder bestätigt sich der Verdacht, dass Wildvögel
in einer gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Entscheidung
2006/416/EG abgegrenzten Schutz- oder Überwachungszone
(„die Schutz- und Überwachungszonen“) aufgrund einer solchen
Infektion von Geflügel oder anderen in Gefangenschaft gehal-
tenen Vögeln mit HPAI H5N1 infiziert sind, werden die zu-
ständigen Behörden:

a) Kontroll- und Beobachtungszonen abgrenzen,

b) eine Risikobewertung vornehmen, um zu prüfen, ob der
Umkreis der Kontroll- und Beobachtungszonen ausgeweitet
werden muss, damit er sich mit den Schutz- und Überwa-
chungszonen überschneidet.

Die zuständige Behörde kann die Schutzmaßnahmen gemäß
Artikel 5 Buchstaben b, c und d in allen Teilen der Schutz-
und Überwachungszonen anwenden, die sich nicht mit den
Kontroll- und Beobachtungszonen überschneiden, wenn die Ri-
sikobewertung ein Risiko der Ausbreitung von HPAI H5N1 auf
Geflügel oder andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel in die-
sen Teilen anzeigt.

Artikel 4

Abweichungen von den Maßnahmen gemäß Artikel 3
Absatz 1

(1) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 kann der betroffene
Mitgliedstaat von der Abgrenzung von Kontroll- und Beobach-
tungszonen absehen, sofern die Risikobewertung durch die zu-
ständige Behörde zu einem positiven Ergebnis kommt.

Diese Bewertung trägt geografischen Erwägungen sowie der
Ökologie der infizierten Vogelart Rechnung und führt die zu-
ständige Behörde zu dem Schluss, dass HPAI H5N1 in diesem
Gebiet nicht bei Geflügel oder anderen in Gefangenschaft ge-
haltenen oder frei lebenden Vögeln vorkommt oder dass der
infizierte Wildvogel kein Risiko der Ausbreitung des Virus auf
Geflügel oder andere in Gefangenschaft gehaltene oder frei le-
bende Vögel in diesem Gebiet mit sich bringt.

Unter diesen Umständen versucht die zuständige Behörde, nöti-
genfalls in Verbindung mit den zuständigen Behörden von an-
deren Mitgliedstaaten oder Drittländern, mit Hilfe von Ornitho-
logie-Experten festzustellen, ob die Wildvögel Standvögel oder
Zugvögel sind, so dass bewertet werden kann, ob HPAI H5N1
bei Wildvögeln in anderen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebieten auftritt.
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(2) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a und auf
der Grundlage positiver Ergebnisse einer Risikobewertung, die
mindestens die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Kriterien be-
rücksichtigt und bestätigt hat, dass durch natürliche Grenzen
oder durch das Fehlen eines geeigneten Habitats für Wildvögel,
welche das Risiko der Verbreitung von HPAI H5N1 mit sich
bringen, ein ausreichender Schutz der lokalen Geflügelbestände
und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln besteht, kann
die Kontrollzone:

a) in eine ausreichend große Zone umgewandelt werden, deren
Radius aber jedenfalls nicht weniger als 1 km beträgt, oder

b) als Streifen von 1 km Breite ab einem Fluss- oder Seeufer
oder einer Küste über eine Länge von mindestens 3 km
abgegrenzt werden.

In diesem Fall und abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe b passt die zuständige Behörde Umfang und Größe der
Beobachtungszone entsprechend an, um die Kontrollzone von
den nicht betroffenen Teilen des Hoheitsgebiets zu trennen.

Artikel 5

Maßnahmen in der Kontrollzone

Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass in der Kon-
trollzone mindestens folgende Maßnahmen getroffen werden:

a) Identifizierung aller gewerblichen Geflügelhaltungsbetriebe
und nicht gewerblichen Geflügelbestände;

b) Durchführung der Biosicherheitsmaßnahmen gemäß der Ent-
scheidung 2005/734/EG für Geflügel und andere in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel, einschließlich Desinfektion der
Ein- und Ausgänge der Einrichtungen, in denen Geflügel
und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel gehalten wer-
den;

c) intensivierte amtliche Überwachung der Wildvogelpopulatio-
nen, insbesondere der Wasservögel, und weitere Beobach-
tung auf tote oder kranke Vögel, erforderlichenfalls in Zu-
sammenarbeit mit Jägern und Vogelbeobachtern, und Mel-
dung tot aufgefundener Vögel an die zuständige Behörde
und Entfernung, soweit möglich, der Tierkörper durch Per-
sonal, das speziell darin geschult wurde, sich vor der Infek-
tion mit dem Virus zu schützen und die Verbreitung des
Virus auf empfängliche Tiere zu vermeiden;

d) Kampagnen zur Information der Öffentlichkeit und zur Sen-
sibilisierung von Haltern von Geflügel und anderen in Ge-
fangenschaft gehaltenen Vögeln, Jägern, Vogelbeobachtern
und Dienstleistungserbringern von wassernahen Freizeitein-
richtungen für die Seuche;

e) regelmäßige und dokumentierte Besuche aller gewerblichen
Geflügelhaltungsbetriebe und gezielte Besuche von nicht ge-

werblichen Geflügelbeständen, vorrangig solcher, deren Ri-
siko für besonders groß gehalten wird; dazu gehören:

i) eine klinische Untersuchung des Geflügels oder anderer in
Gefangenschaft gehaltener Vögel, einschließlich erforder-
lichenfalls der Probenahme zur Laboruntersuchung von
Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vö-
geln, insbesondere Enten und Gänsen, die vor dem positi-
ven Befund bei einem Wildvogel nicht im Stall gehalten
wurden;

ii) eine Bewertung der Durchführung der Biosicherheitsmaß-
nahmen gemäß Buchstabe b.

Artikel 6

Verbote in der Kontrollzone

Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass in der Kon-
trollzone Folgendes verboten ist:

a) das Entfernen von Geflügel und anderen in Gefangenschaft
gehaltenen Vögeln aus ihrem Haltungsbetrieb;

b) das Zusammenführen von Geflügel und anderen in Gefan-
genschaft gehaltenen Vögeln auf Messen, Märkten, Tier-
schauen oder anderen Sammelstellen;

c) die Beförderung von Geflügel und anderen in Gefangenschaft
gehaltenen Vögeln durch die Kontrollzone, ausgenommen
die Durchfuhr auf Straßen oder Schienen ohne Halt und
ohne Entladen;

d) der Versand von Bruteiern aus Haltungsbetrieben, die sich
zum Zeitpunkt der Sammlung in der Kontrollzone befanden;

e) der Versand von Frischfleisch, Hackfleisch/Faschiertem,
Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnissen von Geflügel
und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln und von
Wildgeflügel aus der Kontrollzone;

f) die Beförderung oder Ausbringung von unbehandelter Gülle
aus Haltungsbetrieben für Geflügel und andere in Gefangen-
schaft gehaltene Vögel innerhalb der Kontrollzone, ausge-
nommen die Beförderung zur Behandlung gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1774/2002;

g) der Versand von tierischen Nebenprodukten von Geflügel
oder anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln oder
Wildgeflügel aus der Kontrollzone in andere Mitgliedstaaten
oder Drittländer;

h) das Jagen oder ähnliches Einfangen von Wildvögeln zu spe-
zifischen Zwecken ohne Zulassung der zuständigen Behörde;

i) das Freisetzen von Wildvögeln aus der Gefangenschaft.
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Artikel 7

Maßnahmen in der Beobachtungszone

Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass in der Be-
obachtungszone mindestens die Maßnahmen des Artikels 5
Buchstaben a bis d angewendet werden.

Artikel 8

Verbote in der Beobachtungszone

Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass Folgendes in
der Beobachtungszone verboten ist:

a) die Verbringung von Geflügel und anderen in Gefangenschaft
gehaltenen Vögeln aus der Beobachtungszone innerhalb der
ersten 15 Tage nach Abgrenzung der Zone;

b) das Zusammenführen von Geflügel und anderen in Gefan-
genschaft gehaltenen Vögeln auf Messen, Märkten, Tier-
schauen oder anderen Sammelstellen;

c) das Jagen oder ähnliches Einfangen von Wildvögeln ohne
Zulassung der zuständigen Behörde zu spezifischen Zwe-
cken;

d) das Freisetzen von Wildvögeln aus der Gefangenschaft.

Artikel 9

Ausnahmeregelungen für lebende Vögel und Eintagsküken

(1) Abweichend von Artikel 6 Buchstabe a kann der betrof-
fene Mitgliedstaat folgende Beförderungen genehmigen:

a) Beförderung von Geflügel zu Haltungsbetrieben unter amtli-
cher Kontrolle in den Kontroll- und Beobachtungszonen;

b) Beförderung von Junghennen und Mastputen zu Haltungsbe-
trieben unter amtlicher Kontrolle im selben Mitgliedstaat;
dort muss das Geflügel mindestens 21 Tage nach seiner
Ankunft bleiben.

(2) Abweichend von Artikel 6 Buchstabe a und Artikel 8
Buchstabe a kann der betroffene Mitgliedstaat folgende Beförde-
rungen genehmigen:

a) Beförderung von zur unmittelbaren Schlachtung bestimm-
tem Geflügel zu einem Schlachthof in der Kontroll- oder
Beobachtungszone oder, wenn dies nicht möglich ist, zu
einem von der zuständigen Behörde bezeichneten außerhalb
dieser Zonen liegenden Schlachthof;

b) Beförderung von Geflügel aus der Beobachtungszone in Hal-
tungsbetriebe unter amtlicher Kontrolle auf seinem Hoheits-
gebiet;

c) Beförderung von Eintagsküken, Bruteiern aus Haltungsbetrie-
ben, die zum Zeitpunkt der Sammlung in der Kontrollzone
lagen, zu einem Haltungsbetrieb oder Stall dieses Haltungs-
betriebs im selben Mitgliedstaat, vorzugsweise außerhalb die-
ser Zone, sofern

i) auf dem Transport und im Bestimmungsbetrieb geeignete
Biosicherheitsmaßnahmen angewendet werden;

ii) der Bestimmungsbetrieb nach Ankunft der Eintagsküken
unter amtliche Überwachung gestellt wird;

iii) das Geflügel ab dem Zeitpunkt der Ankunft mindestens
21 Tage im Bestimmungsbetrieb bleibt, wenn dieser Be-
trieb außerhalb der Kontroll- oder Beobachtungszone
liegt;

d) Beförderung von Eintagsküken, die aus Eiern von Haltungs-
betrieben geschlüpft sind, welche zum Zeitpunkt der Samm-
lung in der Beobachtungszone lagen, in Haltungsbetriebe
unter amtlicher Kontrolle auf seinem Hoheitsgebiet;

e) Beförderung von Eintagsküken, die aus Eiern von Haltungs-
betrieben geschlüpft sind, welche zum Zeitpunkt der Samm-
lung außerhalb der Kontroll- oder Beobachtungszonen lagen,
zu jedwedem Haltungsbetrieb, sofern die versendende Brüte-
rei durch ihre Logistik und ihre hygienischen Arbeitsbedin-
gungen sicherstellen kann, dass diese Eier nicht mit anderen
Bruteiern oder Eintagsküken aus Geflügelbeständen in der
Beobachtungszone in Berührung gekommen sind, die somit
einen anderen Gesundheitsstatus aufweisen.

Artikel 10

Ausnahmeregelungen für Bruteier

(1) Abweichend von Artikel 6 Buchstabe d kann der betrof-
fene Mitgliedstaat die Beförderung von Bruteiern aus Haltungs-
betrieben genehmigen, die zum Zeitpunkt der Sammlung in der
Kontrollzone lagen:

a) zu einer von der zuständigen Behörde bezeichneten Brüterei
auf seinem Hoheitsgebiet,

b) zu jedweder Brüterei, sofern

i) das Geflügel des Haltungsbetriebs einen negativen Befund
in einer serologischen Untersuchung auf HPAI H5N1 er-
geben hat, die mit mindestens 95-prozentiger Zuverläs-
sigkeit eine 5-prozentige Seuchenprävalenz anzeigen
kann, und
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ii) die Bedingungen von Artikel 21 Absatz 1 der Entschei-
dung 2006/416/EG erfüllt sind,

c) zu einem Herstellungsbetrieb für Eiprodukte gemäß Anhang
III Abschnitt X Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 853/2004,
um dort gemäß Anhang II Kapitel XI der Verordnung (EG)
Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (16) bearbeitet und behandelt zu werden, oder

d) zur Entsorgung.

(2) Abweichend von Artikel 6 Buchstabe d kann der betrof-
fene Mitgliedstaat die Versendung von Bruteiern oder SPF-Eiern,
die in Haltungsbetrieben in der Kontrollzone gesammelt wur-
den, zu wissenschaftlichen, diagnostischen oder pharmazeuti-
schen Zwecken an benannte Labors, Institute oder Impfstoffher-
steller genehmigen.

(3) Die den Sendungen der in Absatz 1 Buchstabe b und
Absatz 2 genannten Bruteier beigefügten Tiergesundheitsbe-
scheinigungen müssen folgende Erklärung enthalten:

„Diese Sendung erfüllt die Tiergesundheitsbedingungen der
Entscheidung 2006/563/EG der Kommission“.

Artikel 11

Ausnahmeregelungen für Fleisch, Hackfleisch/Faschiertes,
Fleischzubereitungen, Separatorenfleisch und Fleischer-

zeugnisse

Abweichend von Artikel 6 Buchstabe e kann der betroffene
Mitgliedstaat die Versendung folgender Erzeugnisse aus der Kon-
trollzone genehmigen:

a) frisches Geflügelfleisch, einschließlich Fleisch von Zuchtfeder-
wild, das aus dieser Zone stammt oder nicht und

i) gemäß Anhang II und Anhang III Abschnitte II und III
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erzeugt wurde, und

ii) gemäß Anhang I Abschnitte I, II und III und Abschnitt IV
Kapitel V und VII der Verordnung (EG) Nr. 854/2004
kontrolliert wurde;

b) Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzubereitungen, Separatoren-
fleisch und Fleischerzeugnisse, die Fleisch im Sinne von
Buchstabe a enthalten und gemäß Anhang III Abschnitte V
und VI der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erzeugt wurden;

c) frisches Fleisch, Hackfleisch/Faschiertes und Separatoren-
fleisch von Geflügel, einschließlich Zuchtfederwild, und
Fleischzubereitungen sowie Fleischerzeugnisse, die solches
Fleisch enthalten, das von Schlachtgeflügel oder Zuchtfeder-

wild gewonnen wurde, welches aus der Kontrollzone stammt
oder nicht, in sein Hoheitsgebiet, sofern dieses Fleisch:

i) gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2002/99/EG entweder mit
dem in Anhang II dieser Richtlinie vorgesehenen Kenn-
zeichen oder dem gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2076/2005 festgelegten nationalen Kennzeichen ver-
sehen wurde,

ii) getrennt von anderem frischem Fleisch von Geflügel oder
Zuchtfederwild gewonnen, zerlegt, gelagert und befördert
wurde, das zur Versendung in andere Mitgliedstaaten
oder zur Ausfuhr in Drittländer bestimmt ist, und

iii) so verwendet wird, dass es auf keinen Fall in Fleischer-
zeugnisse oder Fleischzubereitungen gelangen kann, die
in anderen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht oder
in Drittländer ausgeführt werden sollen, es sei denn, es
wurde der für Aviäre Influenza vorgeschriebenen Be-
handlung gemäß Anhang III Tabelle 1 Buchstabe a, b
oder c der Richtlinie 2002/99/EG unterzogen;

d) frisches Fleisch, Hackfleisch/Faschiertes und Separatoren-
fleisch von Geflügel und Wildgeflügel, das, bevor die Kon-
trollzone abgegrenzt wurde, in der Zone oder außerhalb der
Kontrollzone gewonnen wurde, und Fleischzubereitungen so-
wie Fleischerzeugnisse, die solches Fleisch enthalten, das in
Betrieben in der Kontrollzone erzeugt wurde.

Artikel 12

Ausnahmeregelungen für tierische Nebenprodukte

(1) Abweichend von Artikel 6 Buchstabe g genehmigt der
betroffene Mitgliedstaat

a) die Versendung von tierischen Nebenprodukten von Vögeln
aus der Kontrollzone, die

i) die Bedingungen der folgenden Anhänge oder ihrer Teile
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 erfüllen:

— Anhang V;

— Anhang VII Kapitel II Abschnitt A, Kapitel III Ab-
schnitt B, Kapitel IV Abschnitt A, Kapitel VI Ab-
schnitte A und B, Kapitel VII Abschnitt A, Kapitel
VIII Abschnitt A, Kapitel IX Abschnitt A und Kapitel
X Abschnitt A, und

— Anhang VIII Kapitel II Abschnitt B, Kapitel III Teil II
Abschnitt A und Kapitel VII Abschnitt A Nummer 1
Buchstabe a, oder
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ii) zum Zweck der Beseitigung, weiteren Verarbeitung oder
Verwendung, welche zumindest die Inaktivierung des Vi-
rus der Aviären Influenza sicherstellen, unter Einhaltung
von Biosicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Aus-
breitung des Virus zu bezeichneten Anlagen befördert
werden, die gemäß den Artikeln 12 bis 15 oder dem
Artikel 17 oder 18 der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002 zugelassen sind, oder

iii) zum Zweck der Verfütterung an Tiere nach einer Be-
handlung gemäß Anhang IX Nummer 5 Buchstabe a
Ziffern ii und iii der genannten Verordnung, mit der
zumindest die Inaktivierung des Virus der Aviären Influ-
enza sichergestellt ist, unter Einhaltung von Biosicher-
heitsmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des
Virus zu Verwendern oder Sammelzentren befördert wer-
den, die gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 zugelassen und registriert sind;

b) die Versendung von unbehandelten Federn oder Federteilen
gemäß Anhang VIII Kapitel VIII Abschnitt A Nummer 1
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002, die von
Geflügel oder Zuchtfederwild gewonnen wurden, aus der
Kontrollzone an andere Mitgliedstaaten;

c) die Versendung von Federn und Federteilen von Geflügel
oder Zuchtfederwild, die einer Dampfspannung ausgesetzt
oder nach einem anderen die Abtötung aller Erreger gewähr-
leistenden Verfahren behandelt wurden, aus der Kontroll-
zone.

(2) Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die
unter Absatz 1 Buchstaben b und c dieses Artikels genannten
Erzeugnisse von einem Handelspapier im Sinne von Anhang II
Kapitel X der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 begleitet werden,
in dem für die unter Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels
fallenden Erzeugnisse unter Punkt 6.1 angegeben ist, dass die
Erzeugnisse einer Dampfspannung ausgesetzt oder nach einem
anderen Verfahren behandelt wurden, das die Abtötung aller
Erreger gewährleistet.

Dieses Handelspapier ist jedoch nicht erforderlich für behandelte
Zierfedern, behandelte Federn, die von Reisenden zum eigenen
Gebrauch im persönlichen Reisegepäck mitgeführt werden, oder
behandelte Federn, die Privatpersonen zu nicht gewerblichen
Zwecken zugesandt werden.

(3) Abweichend von Artikel 6 Buchstabe f kann die Beför-
derung oder Ausbringung von unbehandelter Gülle aus Geflü-
gelhaltungsbetrieben innerhalb der Kontrollzone genehmigt
werden, wenn sie aus Ställen stammt,

a) aus denen Geflügel gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a
und b oder Absatz 2 Buchstabe a verbracht wurde, oder

b) in denen Geflügel und Zuchtfederwild zur Erzeugung von
frischem Fleisch gemäß Artikel 11 gehalten wurden.

Artikel 13

Bedingungen für die Verbringung

(1) Wird die Verbringung von Tieren oder ihren Erzeugnis-
sen, die unter diese Entscheidung fallen, gemäß den Artikeln 9,
10, 11 oder 12 genehmigt, muss sich die Genehmigung auf das
positive Ergebnis einer von der zuständigen Behörde durchge-
führten Risikobewertung stützen, und es sind alle geeigneten
Biosicherheitsmaßnahmen zu treffen, um die Ausbreitung der
Aviären Influenza zu vermeiden.

(2) Werden die Versendung, Verbringung oder Beförderung
der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse gemäß den Artikeln 10,
11 oder 12 genehmigt, so müssen die Erzeugnisse gewonnen,
bearbeitet, behandelt, gelagert und befördert werden, ohne dass
der Gesundheitsstatus anderer Erzeugnisse, die die Tiergesund-
heitsanforderungen für den Handel, das Inverkehrbringen und
die Ausfuhr in Drittländer erfüllen, dadurch beeinträchtigt wird.

Artikel 14

Laufzeit der Maßnahmen in den Kontroll- und
Beobachtungszonen

(1) Wird bestätigt, dass der Neuraminidase-Typ nicht N1 ist,
finden die Maßnahmen der Artikel 5 bis 8 keine Anwendung
mehr.

(2) Wird HPAI H5N1 bei Wildvögeln nachgewiesen, so fin-
den die Maßnahmen der Artikel 5 bis 8 so lange Anwendung,
wie angesichts der geografischen, limnologischen, administrati-
ven, ökologischen und epizootiologischen Faktoren in Bezug
auf die Aviäre Influenza erforderlich, und ab dem Zeitpunkt
der Probenahme von den Wildvögeln, bei denen ein HPAI
H5N1-Virus nachgewiesen wurde, mindestens 21 Tage lang
im Falle der Kontrollzone sowie 30 Tage lang im Falle der
Beobachtungszone.

Artikel 15

Ausnahmeregelungen für die Geltungsdauer der Maßnah-
men in den Kontroll- und Beobachtungszonen

(1) Abweichend von Artikel 14 Absatz 2 kann die zustän-
dige Behörde nach einem positiven Ergebnis einer Risikobewer-
tung unter Berücksichtigung der in Artikel 3 Absatz 2 genann-
ten Kriterien beschließen, die Maßnahmen des Artikels 6 Buch-
staben a bis g in der Kontrollzone und die Maßnahmen des
Artikels 8 in der Beobachtungszone auszusetzen, auch wenn
weitere infizierte Wildvögel aufgefunden wurden, sofern min-
destens 21 Tage seit der ursprünglichen Abgrenzung der Kon-
troll- und Beobachtungszonen verstrichen sind und weder ein
HPAI-H5N1-Ausbruch noch ein Verdacht auf Aviäre Influenza
bei Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln
in diesen Zonen aufgetreten ist.
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(2) Abweichend von Artikel 14 Absatz 2 kann die zustän-
dige Behörde, wenn sich gemäß Artikel 3 Absatz 5 eine Kon-
troll- oder Beobachtungszone mit einer Überwachungszone
überschneidet und diese Überwachungszone aufgehoben wurde,
auf der Grundlage eines positiven Ergebnisses einer Risikobe-
wertung einige oder alle Maßnahmen des Artikels 5 Buchstaben
a und e und des Artikels 6 in der Kontrollzone aussetzen.

(3) Abweichend von Artikel 14 Absatz 2 kann die zustän-
dige Behörde beschließen, die Kontrollzone durch eine Beobach-
tungszone zu ersetzen, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) positive Ergebnisse einer Risikobewertung unter Berücksich-
tigung der in Artikel 3 Absatz 2 genannten Kriterien;

b) Abschluss der Maßnahmen gemäß Artikel 5 Buchstabe a;

c) mindestens ein Besuch in jedem Haltungsbetrieb gemäß Arti-
kel 5 Buchstabe e;

d) negative Befunde in allen Labortests gemäß Artikel 5 Buch-
stabe e Ziffer i.

Beschließt die zuständige Behörde, die Kontrollzone durch eine
Beobachtungszone zu ersetzen, kann sie Umfang und Größe
dieser Beobachtungszone ändern, sofern diese Beobachtungs-
zone mindestens einen Radius von 1 km oder einen Streifen
von 1 km Breite ab einem Fluss- oder Seeufer oder einer Küste
über mindestens 3 km Länge behält. Die Maßnahmen des Arti-
kels 5 Buchstaben b, c und d und des Artikels 6 Buchstaben h
und i bleiben bis zum Ende des 30-Tage-Zeitraums ab dem
Zeitpunkt der Abgrenzung der Kontroll- und Beobachtungszo-
nen gemäß Artikel 3 Absatz 1 bestehen.

Artikel 16

Informationspflichten des betroffenen Mitgliedstaats

Der betroffene Mitgliedstaat übermittelt der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten regelmäßig

a) die erforderlichen Informationen über die HPAI-H5N1-Epi-
demiologie und gegebenenfalls die zusätzlichen Kontroll-
und Überwachungsmaßnahmen sowie die Sensibilisierungs-
kampagnen gemäß Artikel 5, und

b) Vorab-Meldungen im Falle, dass die Maßnahmen der Artikel
7 und 8 nicht mehr angewendet werden.

Artikel 17

Aufhebungen

Die Entscheidung 2006/115/EG wird aufgehoben.

Artikel 18

Umsetzung

Die Mitgliedstaaten treffen umgehend und veröffentlichen alle
erforderlichen Maßnahmen, um dieser Entscheidung nachzu-
kommen. Sie unterrichten die Kommission unverzüglich davon.

Der betroffene Mitgliedstaat wendet diese Maßnahmen an, so-
bald gerechtfertigter Verdacht auf die Präsenz hoch pathogener
Aviärer Influenzaviren, insbesondere des Subtyps H5N1, be-
steht.

Artikel 19

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 11. August 2006

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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